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Protokoll 
 
Aufgenommen in der Sitzung am 5. Juli 1848. 
 
Gegenwärtige: 
 
Herr Burgermeister Haydinger 

〃 Mr. R. Maurer 

〃 〃 〃 Buberl 

〃 〃 〃 Bleyer 

〃 〃 〃 Knoll 
Sekretär Pospischil 
 
Ad num. 4063 Pol. Nachdem gemäß Erledigung v. 21 Juni d.J. No. 4063 Pol. der ehemalige 
Finanzwachaufseher Ruppert Weisengruber als maãtlicher Kanzlei-Praktikant aufgenommen worden 
ist, wurde derselbe auf den heutigen Tag zur Beeidigung zugelassen und ihm folgende Eidesformel 
wörtlich vorgehalten. 
Sie werden heute von Gott dem Allmächtigen, Allwissenden einen reinen körperlichen 
unverfälschten Eid ohne Gemüthshinterhalt oder zweideutigem Verstand, das heißt, daß Sie nicht 
anderes reden als Sie denken, u. nicht anders denken als Sie reden, dahin ablegen, daß Sie ihre 
Pflichten als Kanzleipraktikant genau und pünktlich erfüllen. Ihren Vorgesetzten die gebührende 
Achtung u Folgsamkeit begegnen, die Ihnen zugetheilten Arbeiten fleißig u. genau besorgen, die 
Expeditionen richtig u. dem Original getreu abschreiben u. collationiren, die vorgeschriebenen 
Amtsstunden streng zu halten, u. sich außerdem nöthigenfalls verwenden lassen, in allen Ihnen 
bekannt werdenden Amtsgeheimnissen das strengste Stillschweigen beobachten u. sich jederzeit 
gewissenhaft treu u. eines anständigen Äußeren u. tadellosen Lebenswandel befleißen wollen. Sie 
werden weiters schwören, daß wenn Sie als Aktuar in Kriminalgeschäften werden verwendet 
werden, Sie die Fragen und Antworten genau so niederschreiben wie Ihnen selbe in die Feder diktirt 
werden, daß Sie über alle hiebei sich ergebenden Vorfallenheiten das strengste Stillschweigen 
beobachten, auch jedes ihnen anvertraute Gut getreulich bewahren werden. 
Hierauf leistete Ruppert Weisengruber in die Hände des Praesidio folgenden Eid. 
 
Ich Ruppert Weisengruber schwöre zu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden einen reinen 
körperlichen unverfälschten Eid ohne Gemütshinterhalt und zweideutigen Verstand dahin, daß ich 
das, was mir jetzt ist vorgehalten worden und ich in Allem wohl verstanden habe, so genau 
gewissenhaft und pünktlich befolgen wolle und werde, als wahr mir Gott helfe. 
 
Ruppert Weisengruber 
 
Haydinger 
 
Pospischil 
 
 


